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Bekanntmachung
der Kreisstadt Mühldorf a. Inn

über_den Beschluss der

11. Vereinfachten Anderung des Bebauungsplanes

„Südlich der Oderstraße“

als Satzung

Der Stadtrat der Kreisstadt Mühldorf a. Inn hat in seiner Sitzung am 26.03.2026 Beschluss Nr. 024 die 11.

Vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes „Südlich der Oderstraße“ i.d.F.v. 10.03.2026 als Satzung be-

schlossen. Dieser Beschluss wird hiermit gemäß 5 10 Abs. 3 des Baugesetzbuches (BauGB) ortsüblich bekannt

gemacht. Mit dieser Bekanntmachung tritt die 11. Vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes „Südlich der

Oderstraße“ i.d.F.v. 10.03.2026 in Kraft. Der genaue Umgriff ist im beiliegenden Lageplan dargestellt.

Jedermann kann die 11. Vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes „Südlich der Oderstraße“ i.d.F.v.

10.03.2026 und seine Begründung während der Servicezeiten der Kreisstadt Mühldorf a. Inn, im Stadtbauamt,

Gebäude 8, Huterergasse 2, 1. Stock, Zimmer 125, einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangen.

Auf die Vorschriften für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von

Mängeln der Abwägung sowie die Rechtsfolgen des 5 215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen.

Unbeachtlich sind demnach:

1. eine nach 5 214 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens-

und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des 5 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das

Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und

3. nach 5 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Bebauungsplanes schriftlich gegenüber der

Kreisstadt Mühldorf a. Inn geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel

begründen soll, ist darzuiegen.
Außerdem wird auf die Vorschriften des 5 44 Abs. 3 Satz 1 und 2, sowie Abs. 4 BauGB hingewiesen. Danach

erlöschen Entschädigungsansprüche für nach den 55 39 bis 42 BauGB eingetretene Vermögensnachteile, wenn

nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Vermögensnachteile eingetreten

sind, die Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt wird.

Die 11. Vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes „Südlich der Oderstraße“ i.d.F.v. 10.03.2026 kann auch

im Internet auf der Homepage der Kreisstadt Mühldorf a. Inn unter Rathaus, Planen und Bauen, Bebauungs-

pläne eingesehen werden.
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Vorsorgde Bodenschut:

Zum Schutz des Bodens vor phy51kallschen und slotilrchen Beerrrträchhgungerr (msbesondere des

Mnmerbodens nach 5 202 53065]. ist der belebie Oberboderi und 991 kuliurfäh19e Umerboden

getrennt abzmraqen, 12whgerecht zwischenzulagem. vor Verdichtung zu schützen und einer mögiichst

Hochwertigerr Nutzung zuzu1ühren. Zu bemcksrcmroen sind hierbei die DIN 10915 und die DIN 19731.

Es W‘1d gebeten das Merkbian „Bodenkuudlicfle Baubegieiturig — Lertiaden fir' die Praxis des

Bundesverbandes Boden e.V., some due Hrnwerse irr der DIN 19639 zu beachten.
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